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Videoaufzeichnungen im Rahmen der schulpraktischen Studien  
für die Lehrer:innenausbildung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

 
 
 

 
Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter,  
 

im Rahmen der schulpraktischen Studien absolvieren derzeit Studierende der Pädagogi-

schen Hochschule Heidelberg ein Praktikum an Ihrer Schule. Studierende planen Unter-

richtsversuche und führen sie durch, sie reflektieren den Unterricht und sich selbst als 

Lehrperson. Bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern bietet der Einsatz von Video-

graphie die Chance, sich selbst aus einer Außenperspektive wahrzunehmen (sich live zu 

sehen) und unterstützt damit die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion in besonderer 

Weise. Eine solche Aufzeichnung verstehen wir als Baustein einer qualifizierten Ausbil-

dung und empfehlen daher, dass jede/r Praktikant:in den eigenen Unterricht während der 

Praktikumszeit mindestens einmal aufzeichnet. 

 

Um den Datenschutz zu gewährleisten, bitten wir die Studierenden, vor der Videoaufzeich-

nung eine Selbstverpflichtung zu unterschreiben und diese der Schulleitung, die nach dem 

DSGVO für den Datenschutz an der Schule verantwortlich ist, vorzulegen. Darin verpflich-

ten sich die Studierenden, die Beteiligten über den Einsatz von Videoaufnahmen im Rah-

men der Lehrer:innenausbildung zu informieren, darauf zu achten, dass im Fokus der Auf-

zeichnung der/die Praktikant:in steht und die Aufzeichnung zu löschen, nachdem sie aus-

bildungsbezogen ausgewertet wurde. Zudem werden die Studierenden die Eltern bzgl. des 

Datenschutzes nach DSGVO informieren und eine Einwilligung von diesen vor den Auf-

nahmen einholen. 

 

Bitte informieren Sie die Studierenden und ggf. die PH-Dozierenden bzw. das Zent-

rum für schulpraktische Studien der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, wenn 

Sie gegen diese Vorgehensweise Bedenken haben. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Studierenden ermöglichen, ihren Unterricht auf-

zeichnen zu dürfen und danken für Ihre Kooperation. 

 

Mit besten Grüßen  

Ihr Zentrum für schulpraktische Studien der Pädagogischen Hochschule Heidelberg 

 

ZENTRUM FÜR SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
 
Telefon +49-(0)6221-477-150/-151 
Telefax +49-(0)6221-477-481 
prak-gs@ph-heidelberg.de 
prak-sek@ph-heidelberg.de 
prak-sop@ph-heidelberg.de 
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Selbstverpflichtung für Praktikant:innen bei der Aufzeich-

nung von Unterricht (Videographie) zur Vorlage bei der Schulleitung 
 

 

Bei der Durchführung einer Videoaufzeichnung  
 

 sind die Schulleitung und der/die Ausbildungsberater:in zu informieren, die Schülerinnen und 

Schüler und deren Eltern werden um ihr Einverständnis gebeten. Sind einzelne Eltern nicht 
einverstanden, dann wird bei der Kameraführung sichergestellt, dass der bzw. die Schüler:in 
auf der Aufzeichnung nicht zu sehen ist. 

 ist darauf zu achten, dass im Fokus der Aufzeichnung der/die Praktikant:in steht. 

 Sind nur die von der PH Heidelberg vorgesehenen Speichermedien (bwSync&Share, USB-

Stick, VIMP) zu verwenden und die Übermittlung (Freigabe/Weitergabe) auf die Dozierenden 
zu beschränken (siehe Informationsblatt des Zentrums für schulpraktische Studien: „Informati-
on zur Arbeit mit Unterrichtsvideos“). 

 ist die Aufzeichnung spätestens 4 Wochen nach Praktikumsende zu löschen, nachdem sie 
ausbildungsbezogen ausgewertet wurde (eine Veröffentlichung des Bildmaterials ist nicht zu-
lässig). Wurde an die Dozierenden eine Kopie übermittelt, müssen diese zur Löschung auf al-
len Speichermedien aufgefordert werden.  

 

 

Nach DSGVO bin ich verpflichtet, die Videodaten nicht unbefugt zu verarbeiten oder sonst zu 

verwenden (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung meiner Prak-
tikumstätigkeit fort.  
Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach DSGVO sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder 
Geldstrafe geahndet werden. In der Verletzung des Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung vertrags-, arbeits- 
oder dienstrechtlicher Schweigepflichten liegen. 
 

WICHTIG: Seit 1.9.2019 gilt die Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“. So-

fern private Datenverarbeitungsgeräte für die Videoerstellung verwendet werden sollen (z.B. 
privates Handy), muss diese Verwendung gesondert auf einem Formular mit der Schulleitung ver-
einbart werden. Das Zentrum für schulpraktische Studien empfiehlt nicht-private Aufzeichnungsge-
räte (z.B. Leihgeräte der PH).  
 
 

Ich verpflichte mich, die genannten Punkte zur Videoaufzeichnung im Rahmen der 

schulpraktischen Studien einzuhalten. 
 
 
Student:in _________________________________________________________ 

 
Schule _________________________________________________________________ 

 
Klasse/n ___________________________ 

 
Ausbildungsberater:in _____________________________________ 
 

 
Ort/ Datum ____________________________   Unterschrift ________________________________   
 

 
 
 


